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Dieses Dokument soll Dozenten bei der Abhaltung eines Online-Lehrgangs unterstützen, indem die 

grundsätzlichen Inhalte der jeweiligen Präsentationsfolien dargestellt werden. Die Ausführungen ha-

ben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, die Dozenten sollten gerne eigene Ergänzungen vornehmen. 

Folie 3: 

 

Der Ablauf des Lehrgangs sollte kurz dargelegt werden. 

 Werden die 16 UE am Stück abgehalten? 

 Was passiert, wenn jemand an einem Termin nicht teilnehmen kann? 

o Teilnahme an einem Termin eines anderen (Online-)Lehrgangs 

o Eigenständiges Nacharbeiten 

o Nacharbeiten in der Betreuung im Standort 

Folie 4 / Folie 5: 

 



 

 Wie wird die Lernerfolgskontrolle organisiert? 

o Was wird erwartet? 

o Wie lange dauert sie? 

o Wie können sich die Teilnehmenden darauf vorbereiten? 

Folie 6: 

 

 Diese Folie dient zur Vorbereitung auf das Quiz, bei dem die Teilnehmenden gleich mitmachen 

sollen. Am besten gibt man ihnen ca. 3 Minuten Zeit, damit sie sich gemäß der Fragestellung 

überlegen, welche BOS am Digitalfunk teilnehmen. Danach beginnt man mit dem Quiz. 

 

 

 

 



Folie 7-1: 

 

 Die grauen Felder werden durch Klicken darauf aufgedeckt, sodass die dahinterliegenden Gra-

fiken sichtbar werden. Durch Klick auf das „Hinweis-Feld“ wird ein kurzer Tipp gegeben. 

 

Folie 7-2: 

 

Am Digitalfunk BOS teilnehmende BOS (von oben links im Uhrzeigersinn): 

 Zoll 

 Justiz 

 Hilfsorganisationen (symbolisiert durch Wasserrettungseinheiten) 

 Rettungsdienste 

 Feuerwehr 

 THW 

 Landespolizeien und Bundespolizei 



 

Folie 8: 

 

 Das gemeinsame Digitalfunknetz ermöglicht ohne Probleme die Kommunikation zwischen den 

verschiedenen BOS – immerhin arbeiten alle im gleichen Netz. 

 

Folie 9-1: 

 

 Allerdings sind manche Informationen nicht für die Weitergabe an andere BOS bestimmt – 

beispielsweise sensible Patientendaten. Speziell bei Einsätzen mit Drogen könnte dies zu Kon-

flikten führen, da die Polizei bei Kenntnis von Drogendelikten ermitteln muss. Gleichzeitig darf 

der Rettungsdienst diese Information nicht an die Polizei weitergeben, weil der Patient ein 

Schutzbefohlener ist und damit nicht vom Rettungsdienst belastet werden darf. 



 

 Ebenso hat auch die Polizei kein Interesse daran, dass ihr Funkverkehr anderen, nicht autori-

sierten Personen (auch, wenn diese aus den Kreisen der BOS kommen) bekannt wird. Folglich 

sind die TMO-Rufgruppen der Polizei NRW nicht für die Nutzung durch die BOS der nichtpoli-

zeilichen Gefahrenabwehr freigegeben. 

 

Folie 10: 

 

 Andererseits gibt es auch Einsatzlagen, in denen eine Zusammenarbeit zwischen den verschie-

denen BOS (z.B. der Polizeifliegerstaffel und der Feuerwehr) unerlässlich ist. Es muss demnach 

Möglichkeiten geben, wie diese Zusammenarbeit im Digitalfunk gewährleistet wird. 

 

 

 



Folie 11: 

 

 Wie kann aber gewährleistet werden, dass manche Informationen, z.B. Patientendaten, nicht 

zwischen den BOS ausgetauscht werden und andere Informationen, beispielsweise beim Ein-

satz des Polizeihubschraubers zur Brandbekämpfung oder Suche nach vermissten Personen, 

allen Beteiligten verfügbar gemacht werden? 

 Hierzu gibt es das Konzept der Rufgruppen: Für solche Tätigkeiten, die eine vertrauliche Kom-

munikation erfordern (beispielsweise im Rettungsdienst), werden Rufgruppen verwendet, die 

nur von den Einheiten der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr geschaltet werden können. Ein 

unerwünschtes Mithören durch die Polizei wird dadurch verhindert. 

Folie 12: 

 

 Bei einer erforderlichen Zusammenarbeit werden dann Rufgruppen verwendet, die von allen 

beteiligten BOS geschaltet werden können. 

 



Folie 13: 

 

 Das System der Rufgruppen ist der deutlichste Unterschied gegenüber dem ehemaligen Ana-

logfunk: Im Analogfunk gab es nur ein oder zwei 4 m-Kanäle, über die alle Funksprüche abge-

wickelt wurden. Es gab demnach damals keine Notwendigkeit, die Fähigkeiten der verschiede-

nen Rufgruppen zu kennen – heute ist Rufgruppenkunde, insbesondere für Führungskräfte, 

sehr wichtig! 

 Aber auch alle anderen Einsatzkräfte sollten grundlegend wissen, wofür welche Rufgruppen 

sind und wie sie sich in diesen Rufgruppen zu verhalten haben. Beispielsweise sollte allen Be-

teiligten klar sein, dass die Kfz_Anruf, die Kfz_Fw und die Kfz_RD zur Funkkommunikation mit 

der Leitstelle gedacht sind und nicht zur Funkkommunikation an Einsatzstellen verwendet wer-

den sollen. 

Folie 14: 

 

 Sogar noch wichtiger ist es, dass alle Einsatzkräfte in der Lage sind, schnell und fehlerfrei die 

Rufgruppe zu wechseln. 



 Daher konzentriert sich die Lernerfolgskontrolle dieses Lehrgangs unter anderem sehr stark 

auf die korrekte Handhabung der Digitalfunkgeräte. 

Folie 15: 

 

 Nachdem mit der Erläuterung der dynamischeren Verwendung von Rufgruppen eine der wich-

tigsten Erkenntnisse angerissen wurde, klären wir nun einige Grundbegriffe. 

 Man kann einen Sprechfunker-Lehrgang kaum bestreiten, ohne dass man auf die folgenden 

Begriffe zurückgreifen muss. Daher sollten alle Teilnehmenden in Zukunft sattelfest sein, was 

die Verwendung dieser Begriffe angeht. 

 

Folie 16: 

 

 Der Direktbetrieb (DMO) bezeichnet quasi den „Walkie-Talkie“-Modus: Bei Drücken der 

Sprechtaste wird ein Signal ausgesandt, das von allen anderen Digitalfunkgeräten innerhalb 



der Sendereichweite aufgenommen werden kann. Verlassen die Digitalfunkgeräte die Sende-

reichweite, ist der Funkspruch nicht mehr zu hören. 

 Je nach Umgebungsbedingungen beträgt die maximale Sendereichweite etwas über einen  

Kilometer im freien Feld, durch Gebäude und Vegetation wird dies aber deutlich geringer. 

Folie 17: 

 

 Der Netzbetrieb (TMO) ist eher ein „Handy-Betrieb“: Die Digitalfunkgeräte kommunizieren mit 

Funkmasten (sog. Basisstationen) mit dem Digitalfunknetz, von dem aus die Funksprüche an 

alle anderen Digitalfunkgeräte weitergeleitet werden. 

 Genauso wie im Alltag auch viel häufiger das Handy als ein Walkie-Talkie verwendet wird, 

sollte auch im Einsatzdienst bevorzugt der Netzbetrieb verwendet werden. Die einzige Aus-

nahme ist das Funken in und aus Gebäuden sowie in abgelegenen Gebieten, in denen keine 

Netzabdeckung vorhanden ist. 

 

Folie 18-1: 

 



 HRTs (oder auch handheld radio terminals) sind Handsprechfunkgeräte. Sie können sowohl im 

Direkt- als auch im Netzbetrieb eingesetzt werden. 

 

Folie 18-2: 

 

 MRTs (oder auch mobile radio terminals) sind im Fahrzeug verbaute Digitalfunkgeräte. Auch 

sie können sowohl im Direkt- wie auch im Netzbetrieb eingesetzt werden. 

 

Folie 18-3: 

 

 FRTs (oder auch fixed radio terminals) sind fest verbaute Digitalfunkgeräte, beispielsweise in 

einer Leitstelle. Die Geräte können zwar theoretisch sowohl im Direkt- als auch im Netzbetrieb 

eingesetzt werden, sind aber meist nur im Netzbetrieb in Verwendung. 

 



Folie 19-1: 

 

 Damit am Funkverkehr der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) nur 

solche Nutzer teilhaben, die auch berechtigt sind an die entsprechenden Informationen zu ge-

langen, müssen die Digitalfunkgeräte über eine BOS-Sicherheitskarte (kurz: SiKa) verfügen. 

 Die Signale der Digitalfunkgeräte werden in der Regel verschlüsselt übertragen, wobei der Ver-

schlüsselungsalgorithmus auf der BOS-Sicherheitskarte gespeichert ist. Teilnehmer ohne SiKa 

können daher den Funkverkehr der BOS in der Regel nicht abhören. 

 

Folie 19-2: 

 

 BOS-Sicherheitskarten können nur von BOS beantragt werden. Sollten sie bzw. ein mit BOS-

Sicherheitskarte ausgestattetes Digitalfunkgerät verloren gehen, muss dies gemeldet werden. 

Das betreffende Digitalfunkgerät wird dann für die weitere Verwendung im Funkverkehr ge-

sperrt. 



 

Folie 20: 

 

 Auf der BOS-Sicherheitskarte ist für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr jeweils die Operativ-

taktische Adresse (OPTA) in Form einer Zusammenstellung von Kürzeln gespeichert. Sie ist auf-

gebaut aus den Kürzeln für das Bundesland, die BOS, den Kreis sowie die Gemeinde, in der das 

Digitalfunkgerät eingesetzt wird. Es folgt noch ein Kürzel für das zugeordnete Fahrzeug, sowie 

eine Durchnummerierung der Digitalfunkgeräte. 

 

Folie 21: 

 

 Als letztes zu nennen ist die Musterprogrammierung NRW. Sie wird jährlich am IdF NRW er-

stellt und sorgt für 

o Eine einheitliche Tastenbelegung aller HRTs in NRW 



o Eine reibungslose Funktion der Digitalfunkgeräte im Digitalfunknetz (besonders in 

Großeinsatzlagen wie z.B. dem Hochwasser 2021 haben Digitalfunkgeräte mit veralte-

tem Stand der Musterprogrammierung massive Probleme verursacht!) 

o Die Aktualität aller Rufgruppen – neu verfügbare Rufgruppen sind entsprechend in die 

Programmierung eingepflegt und in älteren Versionen ggf. nicht enthalten 

o Den neuesten technischen Stand der Funktionen, beispielsweise der Notruf-Funktion 

im DMO und TMO 

 

Folie 22: 

 

 Hier wird überprüft, ob die Teilnehmenden alles verstanden haben. Daher bittet man die Teil-

nehmenden entweder sich zu melden oder in den Chat zu schreiben, was sich hinter den je-

weiligen Begriffen verbirgt. 

 Sofern die Teilnehmenden den Inhalt zu einem Begriff korrekt wiedergeben, klickt man auf 

„Verstanden“ – die zum entsprechenden Begriff gehörenden Felder verschwinden dann. 

 Ein Klick auf „Nochmal, bitte!“ springt zur Lerneinheit zurück. 


